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Herrn 

Hermann T. Meyer Lindenstrasse 32 8307 Effretikon 

Bern, 15. Juni 2007 

Geschäftsnummer 2326 

Sehr geehrter Herr Meyer 



3011 Bern, Kramgasse 16 

Tel. 031 311 52 81 Fax. 031 311 52 83 ombudsstelle.drs@gmx.ch 

Ihre Email vom 13. Mai 2007 habe ich erhalten und sie hat meine volle Aufmerksamkeit gefunden. Darin beanstanden Sie die Sendung "Start up" vom Schweizer Fernsehen. Den Erhalt Ihrer Beanstandung habe ich bereits mit meinem Schreiben vom 23. Mai bestätigt. 

Wie angekündigt, habe ich die Verantwortlichen vom Schweizer Fernsehen eingeladen, zu Ihrer Kritik Stellung zu beziehen. Gleichzeitig habe ich die von Ihnen kritisierten Sendungen genau angeschaut. Ich bin somit in der Lage, Ihnen heute meinen Schlussbericht zu schicken. 

1. In Ihrem Schreiben erinnern Sie daran, dass in diesem neuen Programm Jungunternehmer vorgestellt werden. Die besten Geschäftsideen werden prämiert. Von 937 Bewerbern seien noch 13 im Rennen, darunter auch die Internet-Weinplattform Giveawine. Dabei sei das Geschäftsmodell von Fleurop für den Weinhandel übernommen worden, d.h. Wein-Verschenken per Mausklick (als Quelle zitieren Sie das Magazin Tele). 

Sie beanstanden nun die Sendung mit folgender Begründung: "Ich finde, eine bessere Weinwerbung kann man sich kaum vorstellen. Dazu noch die Gebrauchsanweisung, wie man möglichst ohne Aufwand via Internet eine Lieferung bestellt. Dieser Kandidat müsste sofort aus dem Rennen genommen werden, da sein Mitmachen die Konzessionsbestimmungen verletzt. Ganz abgesehen davon, dass diese Verkaufsform in Bezug auf den Jugendschutz sehr fragwürdig ist. " 

2. Wie angekündigt, habe ich die Verantwortlichen vom Schweizer Fernsehen eingeladen, sich zu Ihrer Beanstandung zu äussern. Dies ist mit Brief vom 1. Juni auch erfolgt. Der Projektleiter "Start-up" Alexander Mazzara schreibt Folgendes: 

"Ziel von "Start up" ist es, mit einem neuen Fernsehformat anhand von konkreten Unternehmen die Mechanismen der Wirtschaft zu zeigen. "Start up" sucht und begleitet Jungunternehmer, die aus ihrer Idee ein Business machen wollen. 

Die Jungunternehmer haben die Möglichkeit, ihre Idee und ihr Businessmodell vor einer Jury - und natürlich vor den Zuschauerinnen und Zuschauern des Schweizer Fernsehens - zu präsentieren. Diejenigen Jungunternehmer mit den besten Ideen werden von der Jury ausgewählt und erhalten die Chance, ihr Projekt - betreut durch professionelle Coachs und begleitet von Schweizer Unternehmerpersönlichkeiten - weiter zu entwickeln und zu optimieren. Schliesslich erhalten die besten Jungunternehmer aus dieser Gruppe die Möglichkeit, ihre Idee vor Unternehmern, Business Angels, Venture Capital Firmen und Banken zu präsentieren. Interessierte Investoren werden die Firmen und die Jungunternehmer anschliessend in einer so genannten Due Diligence prüfen. Der daraus resultierende Finanzierungsentscheid bildet den Abschluss der elfteiligen Serie. 

Die Redaktion "Start up" greift dabei weder in den Auswahl-, noch in den Finanzierungsprozess ein. Das überlassen wir gerne den Profis: Vom gestandenen Unternehmer bis zum professionellen Investor. Die Redaktion "Start up" dokumentiert den Prozess von der Auswahl bis zur möglichen Finanzierung und stellt die Sendung nach journalistischen Kriterien zusammen. Wir haben darum keinem der Start-ups eine Präsenz in der Sendung versprochen - im Gegenteil: Von den 98 Jungunternehmern, die vor der Jury präsentierten und von uns gefilmt wurden, haben wir schliesslich nur deren 25 gezeigt. 

Die Hälfte davon zeigten wir in der kritisierten Sendung vom 23. April 2007. Im Zentrum dieser Sendungen standen Jungunternehmer, die sich mit ihrer Geschäftsidee bei "Start up" beworben haben. Unsere Jury, bestehend aus Investoren und Unternehmerinnen und Unternehmern, wählte dabei sieben (aus ihrer Sicht viel versprechende) Projekte aus - unter anderem die Firma Giveawine. Aus journalistischer Sicht ist es darum selbstverständlich, auch diese Firma mit ihrer Geschäftsidee zu zeigen. 

Den Vorwurf der Alkoholwerbung weisen wir klar zurück. Der Fokus der Giveawine-Präsentation lag vor allem auf der Geschäftsidee: der Vertrieb von Wein als internationaler Geschenkartikel. Der Mitgründer Jean-Paul Saija hat in seiner Präsentation nicht die Vorzüge von Alkohol und Wein gerühmt, sondern seine Idee eines internationalen Weingeschenkservices beschrieben. Von einer Gebrauchsanweisung seines Geschenkservices kann ausserdem keine Rede sein - Herr Saija erwähnt nicht einmal die Internetadresse. 

Das Beispiel Giveawine wurde auch deshalb von der Redaktion für die Sendung ausgewählt, weil das Geschäftsmodell im Gegensatz zu vielen High-Tech-Start​ups leicht verständlich ist. Die Idee ist im Grundsatz einfach und schafft dadurch für den Zuschauer ein grosses Mass an Identifikation ("darauf hätte ich eigentlich auch kommen können". Dieser Effekt, nämlich die Motivation der Zuschauer zum unternehmerischen Denken, ist einer der erklärten Ziele des Projektes "Start up". 
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Selbstverständlich kennen wir das für die SRG SSR geltende Verbot der Alkoholwerbung. Aber beim Auftritt dieses "Start up"-Bewerbers handelte es sich nicht um Alkoholwerbung. SF berichtet auch immer wieder über Wein oder porlrätiert z.B. erfolgreiche Winzer. Da käme es auch niemandem in den Sinn, das als verbotene Alkoholwerbung zu klassieren. 

Herr Meyer stellt ausserdem in Frage, ob der Jugendschutz mit dieser Verkaufsform gewährleistet ist. Das Schweizer Fernsehen ist zwar nicht für die Einhaltung des Jugendschutzes verantwortlich, trotzdem kann festgehalten werden, dass es für Jugendliche kaum möglich ist, Alkohol bei Giveawine zu bestellen. Gemäss telefonischer Auskunft von Jean-Paul Saija werden Business​To-Consumer Bestellungen ausschliesslich via Kreditkartenabrechnung abgewickelt. (Die in den AGB's erwähnte Bezahlungsmöglichkeit per Rechnung bezieht sich gemäss Giveawine ausschliesslich auf B-To-B Geschäfte.) Da Kreditkarlen nur an mindestens 18jährige abgegeben werden, ist eine Bestellung durch Minderjährige ausgeschlossen. 

Ausserdem muss bei jeder Bestellung explizit angeklickt werden, dass die AGB's mit folgendem Inhalt gelesen und akzeptiert wurden: "Der Käufer bestätigt mit dem Akzeptieren der vorliegenden AGB, dass er die gekauften Artikel nicht in widerrechtlicher Art und Weise gebraucht und dass der Empfänger (Beschenkte) gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bei Weinprodukten das 16. Lebensjahr, bei Spirituosen das 18. Lebensjahr, erreicht hat." (Quelle AGB Giveawine, Punkt 5.2)" 

3. So weit die umfassende Stellungnahme von Herrn Alexander Mazzara, Projektleiter "Start up". Geht es nun um Ihren Vorwurf, durch die Teilnahme von Giveawine sei unzulässige Weinwerbung betrieben worden, gilt es zuerst zwischen bezahlter und unbezahlter Schleichwerbung zu unterscheiden. 

Ob bezahlte Schleichwerbung vorliegt, wurde vom zuständigen Bundesamt für Kommunikation im Rahmen seiner Aufsichtsfunktion geklärt. Es ist zum Schluss gekommen, dass auf Grund der Aussagen von der Generaldirektion der SRG SSR idee suisse kein Geld geflossen ist. Das BAKOM sieht deshalb keinen Anlass für weitere aufsichtsrechtliche Abklärungen. 

Die Frage einer möglichen unentgeltlichen Schleichwerbung fällt dagegen in die Zuständigkeit der Ombudsstelle. Denn wenn in einer redaktionellen Sendung ohne Entgelt Schleichwerbung für ein Produkt oder eine Dienstleistung gemacht wird, berührt dies auch das Sachgerechtigkeitsgebot. Redaktionelle Sendungen dürfen nicht als Werbeplattform missbraucht werden. In diesem Sinne liegt verbotene Schleichwerbung bei Aussagen oder Bildern mit werbendem Charakter vor, welche zur Vermittlung einer Information oder zur Gestaltung einer realitäts​gerechten Umgebung nicht erforderlich sind. 

Bei der von Ihnen kritisierten Sendung "Start up" ist es unbestritten, dass für alle Jungunternehmer, welche die Chance erhalten, ihre Geschäftsidee auf dem Bildschirm zu präsentieren, ein eindeutiger Werbeeffekt vorhanden ist. 

Dies gilt insbesondere auch für Herrn Jean-Paul Saija und seine Giveawine AG. Er hatte die Möglichkeit, seine Geschäftsidee umfassend zu präsentieren und - 
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durch das Schenken einer Flasche Wein und eines Strausses Blumen - geschickt die Adaptierung des Geschäftsmodells "Fleurop" auf den Weinhandel auch bildlich vorzustellen. Er hat auch mit einem gewissen Charisma und in einer sympathischen Art seine Geschäftsideeidee "verkauft" und angeblich auch die Jury überzeugt. 

Kann man ihm dies vorwerfen? Ich glaube es nicht, denn es ist gerade Ziel dieser Sendung, diejenigen Jungunternehmer zu fördern, welche fähig sind, sich gut und attraktiv zu präsentieren und deshalb auch mögliche Investoren zu überzeugen. 

Doch dieser indirekte Werbeeffekt liegt in der Natur der Sendung. Sie sind sicher mit mir einig, dass es unmöglich ist, Jungunternehmer zu präsentieren, ohne ihre Geschäftsideen auch entsprechend vorzustellen. Bei dieser Ausgangslage glaube ich deshalb nicht, dass bei der von Ihnen kritisierten Sendung "Start up" die Grenzen des mit der Informationsvermittlung notwendig verbundenen indirekten Werbeeffektes überschritten wurden. 

Gilt dies auch für das Produkt Wein? Hat man bei der Präsentation der Giveawine für alkoholische Getränke unzulässige Werbung gemacht? Nachdem ich sämtliche entsprechende Beiträge genau studieren konnte, verneine ich diese Frage. Es ist unbestritten: Giveawine verkauft Wein und nicht Blumen oder andere, weniger heikle Produkte. Doch nie wurden die Vorzüge von Alkohol und Wein gepriesen. Nirgends wurde für das Produkt Wein als solches geworben, sondern im Rahmen der zur Diskussion stehenden Geschäftsidee lediglich von Wein statt Blumen als Geschenkmöglichkeit gesprochen. Dies als Werbung für alkoholische Getränke anzusehen, ginge meiner Meinung nach zu weit. Denn bei "Start up" wäre es sicher falsch, einzelne Geschäftsideen lediglich wegen der geltenden Werbebestimmungen von vornherein auszuschliessen. 

Zu Recht werfen Sie in diesem Zusammenhang auch die Frage des Jugendschutzes auf. In dieser Hinsicht scheinen mir die Erklärungen von Herrn Mazzara plausibel zu sein. Es sieht so aus, als ob die Firma Giveawine durch die ausschliesslichen Zahlungen der Weinbestellungen durch Kreditkarten dem Jugendschutz genügend Rechnung trägt. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass ich zwar für Ihre Reaktion viel Verständnis habe, doch bei den von Ihnen beanstandeten Sendungen keine Verletzung der geltenden Programmbestimmungen anerkennen kann. 

4. Ich bitte Sie, das vorliegende Schreiben als meinen Schlussbericht gemäss Art. 91 Abs. 3 des Radio- und Fernsehgesetzes RTVG entgegen zu nehmen. Über die Möglichkeit einer Beschwerde an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI (Monbijoustrasse 54A, Postfach 8547, 3001 Bern) orientiert Sie der beiliegende Auszug aus dem Bundesgesetz über Radio und Fernsehen. 

Ich stehe gerne zu Ihrer Verfügung und grüsse Sie freundlich 
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Achille Casanova 
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Beilage: 

- Abschnitt aus dem Radio- und Fernsehgesetz 

Kopien dieses Schreibens gehen an: 

- Schweizer Fernsehen, Herr Ueli Haldimann, Chefredaktor 

- Schweizer Fernsehen, Herr Alexander Mazzara, Projektleiter "Start up" 

- Schweizer Fernsehen, Dominik StroppeI, Produzent "Start up" 

- Radio- und Fernsehgesellschaft DRS, Dr. Kurt Nüssli 

- Rechtsdienst SRG 
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